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   Sitzungsvorlage DS 2011/402 
   Amt für Schule, Jugend, Sport 

Sandra Messer 
(Stand: 04.11.2011) 

Bildungs- und Sozialausschuss 
öffentlich am 14.11.2011  
 

  Mitwirkung: 
 
 
 
Aktenzeichen: 208.00/208.331.2/208.331.10 

 
 

Schülerbeförderung 
- Bezuschussung der Beförderung zu den Grundschulförderklassen im  
  Schuljahr 2011/12 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Die Stadt Ravensburg übernimmt den die Landkreisförderung überschreitenden 
Kostenteil bei der Beförderung zu den Grundschulförderklassen für das Schuljahr 
2011/12.  

2. Die entsprechenden Mittel werden im Haushalt 2012 bereitgestellt.  
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Sachverhalt: 
 
Kostenträger für die Schülerbeförderung zu den Grundschulförderklassen ist 
der Landkreis Ravensburg nach der Satzung über die Erstattung der notwen-
digen Schülerbeförderungskosten. Die tatsächlich entstehenden Kosten der 
Schülerbeförderung zu den Grundschulförderklassen überstiegen jedoch in 
der Vergangenheit regelmäßig die Höchstbeträge nach der Kostenerstattungs-
satzung. Bis zum Schuljahr 2008/09 wurden entstehende Mehrkosten 
allerdings vom Landkreis kulanterweise ebenfalls getragen.  
 
Vor dem Hintergrund des zunehmenden Defizits im Kreishaushalt hat der 
Landkreis im November 2008 den Kommunen mitgeteilt, eine Bezuschussung 
der Beförderungskosten über die Höchstbetragsgrenze von 1.000 Euro pro 
Kind zukünftig auszuschließen. Ein eventuell überschreitender Kostenteil 
muss daher seither vom Schulträger selbst getragen werden. 
 
Dem Schulausschuss muss daher erneut die Übernahme des die Landkreis-
förderung überschreitenden Kostenanteils bei der Beförderung zu den Grund-
schulförderklassen für das Schuljahr 2011/12 vorgeschlagen werden. Es ist 
hierbei mit einem Defizit von ca. 10.000 Euro zu rechnen. 
 
Seit dem Schuljahr 2011/12 wurden die zwei Grundschulförderklasse auf die 
Standorte Grundschule Kuppelnau und Grundschule Weißenau aufgeteilt. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich die Verteilung der Kinder auf einen Standort in der 
Nordstadt und einen Standort im Bereich Südstadt auf die Beförderungskos-
ten auswirkt.  
 
 
 
 
Kosten und Finanzierung: 
Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abzügl. Zuschüsse, Beiträge usw.)

k.A. k.A. 

Laufende Kosten (u. a. Personal-, Sachkosten, abzüglich zu erwartende Einnahmen) 

Bezuschussung Schülerbeförderung zu den GFK € 10.000 

Mittelbereitstellung im Haushalt 

Verwaltungshaushalt: Fipo: 1.2990.6390.000 

Vermögenshaushalt: Fipo: k.A. 

 
 


